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ANMELDUNG  GESTALTUNGSPLAN

Gesuchsteller:

Grundeigentümer:

Projektverfasser:

Die Unterzeichneten beantragen dem Gemeinderat die Genehmigung eines Gestaltungsplanes im Sinne der §§ 72 ff Planungs- und Baugesetz Kanton Luzern vom 07. März 1989 und Art. 26 des Bau- und Zonenreglements der Gemeinde Ebikon vom 14. Februar 1995. Diesem Gesuch liegen folgende Unterlagen bei:

5 Situationspläne 
(Auszug aus dem nachgeführten Grundbuchplan) M 1:500, enthaltend:

Bauobjekte:
rot angelegt,
- fortlaufende Nummer



- Geschosszahlen



- Geschossfläche



- Firstrichtung

Strassen, Fusswege
grau angelegt

Autoabstellplätze
braun angelegt

Kinderspielplätze
grün angelegt
- fortlaufende Nummer, 
  Flächenzuordnung

Kehrichtcontainerplätze
gelb angelegt

Nordrichtung

2 Situationspläne M 1:500 mit Höhenkurven

Planunterlagen im Doppel, enthaltend:

Grundrissnachweise der einzelnen Bautypen

Fassadennachweise der einzelnen Bautypen

Bepflanzungs- und Umgebungsplan (Hochstämmer/Baumgruppen/ Sträucher, Spielflächen)

Geländeschnitte
Modell M 1:500

Überbauungsbericht
Die Antragsteller nehmen zu Kenntnis, dass die Baukommission und der Gemeinderat ergänzende Unterlagen verlangen kann. Der Gestaltungsplan ist nach Inkrafttreten im Grundbuch Ebikon anzumerken.

Die Kosten für dieses Verfahren werden dem Gesuchsteller in Rechnung gestellt. Die Grundgebühr inkl. Spruchgebühr des Gemeinderates beträgt Fr. 1'000.— plus Fr.  —.10/m2 Bodenfläche. Hierzu kommen die effektiven Auslagen für Publikationen und Grundbucheintragungen, die Ausfertigung des Gemeinderatsentscheids sowie die Grundbuchkosten.

Ort und Datum:

Projektverfasser:


Gesuchsteller:


Grundeigentümer:
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Richtlinien zur Eingaben von Gestaltungsplänen in der Gemeinde Ebikon

§§ 72 ff des Planungs- und Baugesetz des Kantons Luzern vom 07. März 1989 (PBG) und Art. 26 des Bau- und Zonenreglements der Gemeinde Ebikon vom 14. Februar 1997 (BZR) ermöglichen eine grosszügige und differenzierte Bebauung eines bestimmten Areals. Die Bebauung soll im Vergleich zur Reglementbebauung wesentliche Vorzüge hinsichtlich Erschliessung, Verkehr, Besonnung und Wohnwerte aufweisen und vor allem die Schaffung von Frei- und Grünflächen erleichtern.

Soll eine Fläche im Sinne von §§ 72 ff PBG und Art. 26 BZR überbaut werden, bildet ein TextBlockGestaltungsplan die verbindliche Grundlage. Bezüglich Form, Inhalt usw. eines Gestaltungsplans wird auf die Kriterien nach §§ 72 ff PBG und Art. 26 BZR verwiesen.

Situationspläne
Der Situationsplan M 1:500 hat das Baugrundstück und die Nachbargrundstücke auszuweisen. Aus dem Situationsplan müssen Angaben ersichtlich sein, wie Standort der einzelnen Bauten, die Geschosszahlen, die zugeordneten Geschossflächen usw. Zugleich sind Erschliessung, Baulinien, Park- und Spielplätze aufzuzeigen. Sofern bei schwierigen Verhältnissen nicht alle Angaben in einem Plan festgehalten werden können, sind spezielle Beilagepläne einzureichen. Die Nordrichtung ist im Situationsplan zu markieren.

Diese Planunterlage ist fünffach einzureichen. Es ist zu beachten, dass es sich um nachgeführte Grundbuchpläne handelt. Diese sind beim Vermessungsbüro WSB Emmenbrücke, Rüeggisingerstrasse 29, 6020 Emmenbrücke (Tel.-Nr. 041 -260 66 22), anzufordern.

Gleichzeitig sind zwei Situationspläne M 1:500 zur Verfügung zu stellen, aus welchen die Höhenkurven ablesbar sind.

Grundrissnachweise

Je Bautyp sind Grundrissnachweise (im Doppel) beizulegen. Der Grundriss muss entsprechende Qualitäten beinhalten. Die Realisierung differenzierter oder komprimierter Gebäudeformen ist nachzuweisen. Gestützt auf die Grundrissnachweise kann die Wohnungszahl des Plangebietes - und damit auch die ungefähre Einwohnerzahl - ermittelt werden. Diese Information ist wichtig für die Beurteilung bestimmter Anlageteile (Kinderspielplätze, Autoabstellplätze usw.).

Geländeschnitte

Aus den Geländeschnitten (Plandokument im Doppel einreichen) muss die Eingliederung der Bauten in das Terrain ersichtlich sein. Es sind das gewachsene als auch das veränderte Terrain einzutragen. Zusätzlich informiert das Plandokument über Stützmauern, Böschungen und Abgrabungen.

Bepflanzungs- und Umgebungsplan

Der Plan hat Auskunft zu geben über Hochstämme, Bäume, Sträucher und Spielplatzflächen. Das Plandokument ist zweifach einzureichen.

Übrige Unterlagen

Bei schwierigen oder kritischen Verhältnissen kann der Gemeinderat weitere Detailunterlagen einholen, so beispielsweise Schattendiagramme bei höheren Bauten, Fotomontagen, Strassenprojekte, Lärmgutachten usw.

Sämtliche Unterlagen sind vom Gesuchsteller, Grundeigentümer und Projektverfasser zu unterschreiben.

Frei- und Grünflächen

Eines der Schwerpunkte einer differenzierten Bauweise ist die Möglichkeit, in vermehrtem Masse Frei- und Grünflächen zu schaffen. Dort, wo auf privater Grundlage grössere Gebäude im Rahmen eines Gestaltungsplanes zusammengefasst werden können, ist in der Regel die Schaffung angemessener Grünflächen für Spiele und Sport zur Erholung und als Gestaltungsmittel anzustreben und auch möglich.

Spielflächen

Kleinkinderspielplätze

Gutsituierte und entsprechend verteilte Spielflächen für Kleinkinder sind unabdingbar. Sie sind so zu situieren, dass sie von den Wohnzimmern oder der Küche aus überblickbar sind. 

Norm: 10 % der Geschossfläche aller Wohnbauten.

Kinder aller Altersstufen

Diese Flächen sind nach Massgabe der Quartiergrösse und der Bedürfnisse zu gestalten. Sie sind mit verschiedenen Spielgeräten auszurüsten, um eine abwechslungsreiche Nutzung zu ermöglichen.

Norm:
10 % der Geschossfläche aller Wohnbauten

Spielfeld

Bei Grossüberbauungen und soweit es die topographischen Verhältnisse zulassen ist eine Fläche für Ballspiele auszuscheiden. Dieses Spielfeld ist horizontal anzulegen, mit einem Sportrasen zu versehen und mit Toren auszustatten.

Schlechtwetterspielplätze

In den Erd- oder Untergeschossen, bei Grossüberbauungen auch in speziellen Pavillonbauten, sind Räume als Schlechtwetterspielplätze auszuweisen und entsprechend zu instrumentieren.

Kindergarten

Nach Massgabe der Wohndichte, des Quartierumfeldes und der Bevölkerungsstruktur ist die Schaffung von Kindergärten in der Planung zu berücksichtigen. Für eine Normalklasse ist eine Grundstückfläche von 1000 m2 zu reservieren (Baurecht zugunsten Einwohnergemeinde).

Parkierung

Von grosser Bedeutung ist die Schaffung genügender Abstellplätze für Motorfahrzeuge, Mofas und Velos. Sie sind zusammenzufassen und am Rand der Siedlung, abseits der Hauptwohnlagen, anzuordnen. In der Regel ist die Anordnung einer Sammelgarage zwingend. Bei Gewerbebetrieben sind die Kundenparkplätze im Nahbereich des Betriebes zu siedeln. Gedeckte Autoabstellplätze leisten vorzügliche Dienste und ersetzen vielfach die eingebauten Garagen, deren Anordnung im Untergeschoss von Wohnbauten nach Möglichkeit zu vermeiden ist. Die Normen des Gemeinderates über Autoabstellplätze sind sinngemäss anzuwenden.

Kehrichtentsorgung

Es wird darauf aufmerksam gemacht, dass der Kehrichtwagen Erschliessungsstrasse von unter 5 m nicht befahren kann. Bei Sackgassen ist am Ende der Zufahrt ein Wendeplatz so anzulegen, dass das Fahrzeug ungehindert werden kann.

Entlang von Durchgangsstrassen sind Abstellplätze für die Bereitstellung des Kehrichts auszuweisen. Gewerbebetriebe und Mehrfamilienhäuser (ab sechs Wohneinheiten) haben den Kehricht in Containern zur Entsorgung bereitzustellen. An der Durchgangs- oder Zufahrtsstrasse sind entsprechende Abstellplätze auszuweisen.

Bericht zum Gestaltungsplan

Im Bericht sind die Planungs-Ideen zusammenfassend zu erläutern. In einer separaten Tabelle sind Anzahl Wohnungen (differenziert nach Wohnungstypen) sowie weitere Nutzungsarten (Dienstleistungsbetriebe, Büros, Verkauf usw.) mit den zugewiesenen Nutzungsflächen auszuweisen 

Modell

Aus dem Modell M 1:500 müssen die kubische und räumliche Gestaltung, die Erschliessung (Strassen, Fusswegverbindungen) sowie erhaltenswerte und neu geplante Hochstämme/ Baumgruppen/Hecken erkennbar sein. Auf dem Modell müssen auch die Nachbarbauten und -Grundstücke ersichtlich sein. Die Nordrichtung ist deutlich gekennzeichnet.

6030 Ebikon, 01. Januar 1998 rf



GEMEINDE EBIKON


Gemeindeammannamt

TextBlock
_1114420688.bin

